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Karlsruhe entscheidet:
Wahlrechtsreform braucht Anpassung

der Fünf-Prozent-Hürde
Der Zweite Senat in Karlsruhe prüft die Wahlrechtsreform.
Die Fünf-Prozent-Hürde soll geändert werden. Reaktionen

aus der Politik folgen.

Die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über
die Wahlrechtsreform hat weitreichende Folgen für die politische
Landschaft Deutschlands und könnte die Ausrichtung der
kommenden Wahlen maßgeblich beeinflussen. Ein zentraler
Aspekt ist die Überarbeitung der Fünf-Prozent-Hürde, die viele
kleinere Parteien vor Herausforderungen stellt.

Bedeutung der Wahlrechtsreform für den
Bundestag

Die Reform, die im Zuge der Ampel-Koalition eingeführt wurde,
zielt darauf ab, die Größe des Bundestages zu regulieren. Der
Bundestag hat mit 733 Abgeordneten einen Rekordstand
erreicht, was ihn sogar größer als das Europaparlament macht.
Diese Reform hat das Potenzial, die Anzahl der Sitze auf 630 zu
reduzieren. Indem Überhangmandate gestrichen werden, wird
das Parlament wieder effizienter und weniger kostenintensiv.

Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Am 30. Juli 2024 erhielt die Bundesregierung vom Zweiten Senat
in Karlsruhe eine klare Botschaft: Das neue Wahlrecht ist
weitgehend verfassungsgemäß, jedoch müssen Änderungen an



der Fünf-Prozent-Klausel vorgenommen werden. Entweder wird
diese Klausel modifiziert oder die Stimmen der CDU und CSU
werden gemeinsam gezählt. Dies ist besonders relevant, da die
CDU und CSU oft zusammenarbeiten, aber bei Wahlen separat
antreten.

Reaktionen der politischen Akteure

Die Opposition hat das Urteil scharf kritisiert. Friedrich Merz,
Chef der CDU, stellte fest, dass die Ampel-Koalition mit ihrem
Vorhaben, politische Mitbewerber auszuschalten, gescheitert sei.
Er bezeichnete die Entscheidung als eine „Niederlage“ für die
Regierung. Im Kontrast dazu sieht die Bundestagspräsidentin
Bärbel Bas (SPD) das Urteil als wichtiges Signal an die Wähler,
da es das unkontrollierte Anwachsen des Bundestags verhindert.

Die Herausforderungen der Umsetzung

Das Urteil legt den Druck auf die Bundesregierung, die Fünf-
Prozent-Klausel zu überarbeiten. Sollte dies nicht geschehen,
bleibt die Grundmandatsklausel bestehen, die es Parteien
ermöglicht, in den Bundestag einzuziehen, auch wenn sie die
Fünf-Prozent-Hürde nicht überschreiten, solange sie mindestens
drei Direktmandate gewinnen können. Diese Regelung könnte
besonders für kleinere Parteien eine Chance darstellen, im
Bundestag vertreten zu sein.

Ein Blick auf die Zukunft

Die Änderungen im Wahlrecht zeigen einen Trend hin zu einer
stärker regulierten Demokratie, in der die Wähler mehr Klarheit
über die Zusammensetzung des Parlaments erhalten. Die
Entscheidung des Gerichts könnte als Wendepunkt in der
politischen Arena interpretiert werden. Die Beteiligung
zahlreicher Stimmen und die Definition, wie Wählerstimmen
gezählt werden, werden die politische Diskussion in naher
Zukunft prägen. Die bevorstehenden Schritte der



Bundesregierung werden entscheidend dafür sein, wie sich diese
gesetzlichen Bestimmungen konkret umsetzen lassen und wie
die zukünftigen Wahlen gestaltet werden.
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